Information zum Aufnahmeverfahren in die Klassenstufe 1 im Schuljahr 2026/2027
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie hiermit über eine Änderung der rechtlichen Grundlagen des Aufnahmeverfahrens in die Klassenstufe 1 im Schuljahr 2026/2027 wie folgt informieren:

Die Allgemeinverfügung des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen vom 23. März 2023 
zum Aufnahmeverfahren an den Gemeinschaftsschulen in Jena, die auch auf der Internetpräsenz der Stadt Jena unter Downloads veröffentlicht ist, ist rechtswidrig. Dies hat das Verwaltungsgericht Gera mit Urteil vom 3. Dezember 2025 entschieden. 

Für das Aufnahmeverfahren in die Klassenstufe 1 im Schuljahr 2026/2027 hat dies zur Folge, dass die gesetzlichen Regelungen in § 15a Thüringer Schulgesetz zur Anwendung kommen müssen und eine Entscheidung über die Aufnahme nicht mehr aufgrund der (rechtswidrigen) Allgemeinverfügung erfolgen darf.

Die Aufhebung der rechtswidrigen Allgemeinverfügung wurde im Thüringer Staatsanzeiger vom 5. Januar 2026 öffentlich bekannt gemacht, siehe Anlage.

Zu dem nach § 15a ThürSchulG durchzuführenden Aufnahmeverfahren erhalten Sie beigefügtes Hinweisblatt.

Wir bitten Sie, den Empfang dieses Schreibens auf der beigefügten Empfangsbestätigung zu bestätigen und zurückzusenden.

Abschließend bitten wir um Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Ihre Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Schulleitung





Anlagen

· Allgemeinverfügung des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen vom 10. Dezember 2025 zur Aufhebung der Allgemeinverfügung auf der Grundlage von § 15a Abs. 8 ThürSchulG vom 23. März 2023

· Hinweisblatt - Aufnahmeverfahren nach § 15a ThürSchulG

· Empfangsbestätigung







